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07.-11. März 2012

Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
D-14055 Berlin
Tel.	 +49(0)30/3038-0
Fax	 +49(0)30/3038-2113/-2119
www.itb-berlin.de
itb@messe-berlin.de

7. �Datenschutzbestimmungen

Datenschutz hat bei der Messe Berlin GmbH hohe Priorität. Die Sicherheit Ihrer personenbezoge-
nen Daten, die Sie uns dafür in Ihrer Standanmeldung zur Verfügung gestellt haben, ist uns daher 
ein wichtiges Anliegen. Wir tragen mit notwendigen technischen und organisatorischen Maßnah-
men dafür Sorge, dass Ihre Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und ausschließlich zu 
den definierten Zwecken genutzt werden. 

Dabei gelten folgende Grundsätze:
1. Wir erheben, nutzen und verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die Begründung, 

Durchführung und Abwicklung Ihres Vertragsverhältnisses mit der Messe Berlin GmbH 
und zu Zwecken der Marktforschung. Dazu gehören der Firmenname und der Name des 
Ansprechpartners, die Straße und Hausnummer, die Postleitzahl und der Ort, das Land, die 
Telefonnummer, die Faxnummer und die E-Mail-Adresse. Diese Angaben gewährleisten Ihre 
Messeteilnahme.

2. Um unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen zu können, leiten wir Ihre Daten teil-
weise an Tochterunternehmen der Messe Berlin und Partnerunternehmen weiter, die die 
personenbe zogenen Daten in unserem Auftrag verarbeiten. Zu diesen Basis-Leistungen 
gehören z.B. die Rechnungslegung, der Standbau, der Grundeintrag im Katalog und im Vir-
tual Market Place®.

3. Einwilligung in Beratung, Information (Werbung) und Marketing

3.1. Um Ihren Messeauftritt zu optimieren, geben wir Ihre Daten an unsere Konzernunter-
nehmen und offiziellen Partnerunternehmen auch zu dem Zweck weiter, dass diese Ihnen 
eigene Zusatz leistungen wie z.B. Sondereinträge im Katalog und im Virtual Market Place®, 
Standbausonderleistungen, Catering, Logistik, Messezeitung usw. anbieten können.

 (Sind Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat kei-
nen Einfluss auf das Vertragsverhältnis als solches. Die Weitergabe der E-Mail-Adresse und 
Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in der Standanmeldung das Kästchen markiert 
haben.)

3.2. Die personenbezogenen Daten dürfen zu den in Ziff. 3 genannten Zwecken auch an die offi-
ziellen Auslandsvertretungen und Partnerunternehmen der Messe Berlin GmbH im Ausland 
übermittelt werden.

 (Sind Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat kei-
nen Einfluss auf das Vertragsverhältnis als solches. Die Weitergabe der E-Mail-Adresse und 
Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in der Standanmeldung das Kästchen markiert 
haben).

3.3. Wir stellen Ihre personenbezogenen Daten auch Konzernunternehmen zur Verfügung, die 
Ihnen ähnliche Leistungen anbieten, bei denen wir davon ausgehen, dass sie für Ihr Unter-
nehmen von Interesse sind.

 (Sind Sie damit nicht einverstanden, streichen Sie bitte diesen Punkt. Eine Streichung hat kei-
nen Einfluss auf das Vertragsverhältnis als solches. Die Weitergabe der E-Mail-Adresse und 
Faxnummer erfolgt nur, wenn Sie zusätzlich in der Standanmeldung das Kästchen markiert 
haben.)

3.4 Diese Einwilligungserklärung können Sie jederzeit gegenüber der Messe Berlin GmbH wider-
rufen. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren zuständigen Vertreter bei der Messe Berlin.

Sollten Sie auf dieser Vorlage Streichungen vorgenommen haben, senden Sie uns diese Vorlage 
bitte zusammen mit der Standanmeldung zurück.

Danke!
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1.	 Veranstaltung und Veranstalter
Die ITB Berlin wird von der Messe 
Berlin GmbH auf dem Messegelände 
Berlin und im ICC Berlin veranstaltet.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2.	 Termine

a)	 Dauer der ITB Berlin 2012: 
Mittwoch, 07. März - 
Sonntag, 11. März

b)	 Tägliche Öffnungszeiten: 
10.00 – 18.00 Uhr 
(für Aussteller: 08.30–19.00 Uhr)

c)	 Anmeldeschluss: 
15. November 2011

d)	 Einreichung der Baupläne: 
15. Dezember 2011

e)	 Bestellung der Katalogeintragung 
(Firmennamen und Adressen der 
Aussteller): 
15. Dezember 2011

f)	 Aufbaubeginn: 
27. Februar 2012

g)	 Abbaubeginn: 
Sonntag, 11. März 2012 
nach 18.00 Uhr

h)	 Abbauende: 
15. März 2012

i)	 Weitere Termine für Anmeldun
gen und Bestellungen entnehmen 
Sie bitte den folgenden Unter
lagen: 
– Aussteller-Service-Katalog (ASK) 
– Kommunikationsservice

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3.	 Anmeldung

Die Anmeldung kann nur auf den 
Vordrucken „Standanmeldung“ 
erfolgen. Die Zusendung oder das 
Aushändigen des Anmeldeformulars 
begründet keinen Anspruch auf 
spätere Zulassung zur Ausstellung. 
Nach dem Schlusstermin eingehende 
Anmeldungen können nur nach Maß-
gabe der noch zur Verfügung stehen-
den Plätze Berücksichtigung finden. 
Die Anmeldung ist verbindlich.

Zum Zwecke der automatischen Ver-
arbeitung der Anmeldung werden die 
Angaben gespeichert und ggf. zum 
Zwecke der Vertragsvollziehung an 
Dritte weitergegeben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4.	 Mietpreise

Stand-Mindestgröße: 8 m2.

8 m2 Komplettstandangebot 
inkl. Standbau	 2.130,00 Euro 
(s. Seite 8)

15 - 30 m2 
inkl. Standbau	 330,00 Euro pro m2 

(s. Seite 8)

reine Standfläche: 
ab 30 m2	 220,00 Euro pro m2 

(s. Seite 8)

Bei doppelgeschossiger Bauwei-
se wird grundsätzlich die Fläche 
des Obergeschosses pro qm mit 
EURO 46,00 zzgl. AUMA-Gebühr 
EURO 0,60 berechnet, wenn fristge-
mäße Abgabe der Standunterlagen 
erfolgt. Bei Abgabe der Bauunterla-
gen nach dem 15. Januar 2012 wird 
der qm des Obergeschosses mit EURO 
60,00 zzgl. AUMA-Gebühr EURO 0,60 
berechnet.

Die Flächenmiete beinhaltet: 
Heizung, Hallenbeleuchtung, Hallen-
aufsicht, Gangreinigung sowie den 
Strom- und Wasserverbrauch.

Ein zusätzlicher Betrag von EURO 
0,60 pro qm Ausstellungsfläche wird 

gemäß den Vereinbarungen mit dem 
Ausstellungs- und Messeausschuss 
der deutschen Wirtschaft (AUMA) 
erhoben.

Obligatorische Zusatzkosten für 
Leistungen der Werbebox (s. S. 11) 
EURO 190,00. 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.	 Rücktritt

Abweichend von § 8.1 der Allge-
meinen Geschäftsbedingungen für 
Messen und Ausstellungen der Messe 
Berlin werden folgende Staffelsätze 
berechnet: Bei Rücktritt nach dem 
offiziellen Anmeldeschluss, dem 
15.11.2011, werden 50% der Stand-
miete berechnet; bei Rücktritt nach 
dem 01.01.2012 die volle Standmiete.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.	 Zahlungshinweise

Die Fälligkeit der Standmiete ist aus 
der Standmietenrechnung zu ent-
nehmen. Um Angabe der Rechnungs-
nummer und Kundennummer wird 
gebeten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7.	 Ordnungsbestimmungen

a)	 Nachtbauverbot, vorgezogener 
Standaufbau

	 Wir weisen darauf hin, dass in der 
Auf- und Abbauphase ein allge-
meines Nachtbauverbot besteht. 
Die Bauzeiten sind 07.00 Uhr 
morgens bis 22.00 Uhr abends. 
Falls ein vorgezogener Standauf
bau (vor dem 27. Februar 2012) 
notwendig sein sollte, muss dieser 
mit dem entsprechenden Formu
lar aus dem Aussteller-Service-
Katalog beantragt werden. 
Ein vorgezogener Standaufbau 
ist kostenpflichtig. Es werden pro 
Tag und qm EURO 2,50 berechnet. 
Soweit die entsprechende Halle 
verfügbar ist, wird die Genehmi
gung nach Erhalt des Formulars 
erteilt.

b)	 Der Verkauf von Speisen, 
Getränken und landestypischen 
Souvenirs ist auf der ITB Berlin 
untersagt. 

c)	 Musik- und Folkloredarbietungen 
sind auf der ITB Berlin nur am 
Samstag und Sonntag gestattet, 
in Absprache mit den Standnach-
barn und in einer gemäßigten 	
Lautstärke, dies gilt auch für 
Veranstaltungen am Stand.

d)	 Veranstaltungen auf dem Stand 
müssen mit dem entsprechen
den Formular aus dem Ausstel
ler-Service-Katalog angemeldet 
werden. Je nach Größe der 
Veranstaltung entstehen für den 
Aussteller Kosten für zusätzliches 
Wachpersonal (obligatorisch) und 
für zusätzliche Service-Leistungen 
wie: Absperrungen, Personal für 
die Bereitstellung sanitärer An-
lagen, Garderobe, Sanitätsdienst 
etc. Die technische Abteilung 
stimmt mit Ihnen die Details ab. 
Veranstaltungen auf dem Stand 
sind morgens ab 09.30 Uhr und 
abends bis 22.00 Uhr möglich.

e)	 Werbung jeglicher Art ist dem 
Aussteller nur innerhalb der ange-
mieteten Standfläche erlaubt. 
Promotion-Teams nur mit Sonder-
genehmigung.

f)	 Das Auslegen, Plakatieren und 
Verleihen von politischem Infor
mationsmaterial etc. ist untersagt. 
Ebenso muss bei der Stand
gestaltung und Dekoration auf 
jede politische Aussage verzichtet 
werden.

g)	 Das Bekleben der Wände und des 
Bodens außerhalb des gemieteten 
Standes mit Plakaten und Aufkle-
bern ist untersagt.

h)	 Parkplatzwünsche der Aussteller 
auf dem Ausstellungsgelände 
werden nach Möglichkeit berück-
sichtigt; ein Anspruch auf einen 
bestimmten Parkplatz kann nicht 
zugestanden werden.

i)	 Für das Befahren des Messegelän-
des in der Auf- und Abbauphase 
sowie während der Messe gelten 
die Richtlinien des Verkehrsleit
fadens der Messe Berlin.

j)	 Binnen einer Stunde nach Ablauf 
der täglichen Öffnungszeit für 
Besucher müssen Aussteller und 
Begleitpersonen die Hallen verlas-
sen. Personen, die die Ausstellung 
mit Paketen verlassen wollen, 
müssen bei der Ausgangskontrolle 
deren Herkunft nachweisen.

k)	 Tiere dürfen nicht auf das Aus
stellungsgelände mitgebracht 
werden.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.	 Strom- und Wasseranschluss 
sowie Stellwände

müssen, soweit erwünscht, in jedem 
Falle ausdrücklich bestellt bzw. 
bezahlt werden (siehe Aussteller
service).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9.	 Ausstellerausweise

Aussteller erhalten Codes für kosten
lose Aussteller-Ausweise nach folgen-
der Regelung: 
Bis zu 20 m2 Standfläche 3 Stück, 
für jede weiteren 10 m2 Standfläche 
1 Stück. 
Weitere Ausstellerausweise können 
über die Firma Capital Services GmbH 
käuflich erworben werden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Einlass für Aussteller

Aussteller-Ausweise ermöglichen den 
Zugang auf das Gelände von morgens 
08.30 Uhr bis abends 19.00 Uhr, bei 
Veranstaltungen bis 22.00 Uhr. 
(Fachbesucher-Ausweise berechtigen 
zum Einlass von 09.30 Uhr bis 18.00 
Uhr, bzw. bei Veranstaltungen bis 
22.00 Uhr).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.	Änderung der Gesellschaftsform

Die Mieterin verpflichtet sich, der 
Vermieterin jede Änderung der 
Gesellschaftsform (z. B. Verschmel-
zung oder Umwandlung) unver-
züglich mitzuteilen, auch wenn sich 
nur die Rechtsform ändert und kein 
Vermögensübergang stattfindet. 
Diese Mitteilungspflicht betrifft 
auch Unternehmensverbindungen 
und Änderungen in der Struktur der 
Beteiligungsform (Beteiligungsver-
änderungen durch Aufnahme oder 
Ausscheiden von Gesellschaftern und 
Beteiligungen des Mieters an anderen 
oder ehemaligen Gesellschaften, die 
in vertraglicher Beziehung zur Messe 
Berlin stehen oder standen, u. ä.). 
In den vorgenannten Fällen ist 
die Vermieterin berechtigt, vom 

Mietvertrag mit sofortiger Wirkung 
zurückzutreten. Bis dahin gewährte 
Anzahlungen werden erstattet. 
Ersatzansprüche des Mieters, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, sind aus-
geschlossen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.	GEMA-Gebühren

Für die öffentliche Darbietung 
urheberrechtlich geschützter Musik 
mittels Schallplatten oder sonstiger 
Tonträger sowie für Musikdarbietun-
gen bei der Wiedergabe von Hörfunk- 
oder Fernsehsendungen bedarf es der 
Genehmigung der GEMA (s. hierzu 
Formular A6 des ASK). 
Anmeldungen sind vorzunehmen bei 
der GEMA, 
Keithstraße 7, D-10787 Berlin, 
Telefon: +49(0)30/21292-0.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.	Geschäftsbedingungen

Gegenstand dieser Teilnahmebedin-
gungen sind ebenfalls die im Aus
steller-Service-Katalog enthaltenen 
Vorschriften sowie die beigefügten 
Allgemeinen Geschäftsbedigungen 
für Messen und Ausstellungen der 
Messe Berlin.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14.	Standbau

Angebote für Mietsystemstände und/
oder individuellen Standbau können 
eingeholt werden bei: 
Capital Services GmbH 
Thüringer Allee 12 
D-14052 Berlin 
Tel.:	+49(0)30/306720-0 
Fax:	 +49(0)30/306720-30 
E-Mail: info@mb-capital-services.de 
	

15.	Leistungen der Werbebox

Mit der Werbebox bietet die Messe 
Berlin GmbH ihren Ausstellern ein Pa-
ket ausgewählter Marketing-Tools zur 
Optimierung der Messebeteiligung 
und der Präsenz am Markt. 

Die Kosten für das Werbebox-Basis-
Paket werden von Ausstellern und 
Mitausstellern in Form einer obliga-
torischen Beitragspauschale erhoben, 
die dem Standmieter in Rechnung 
gestellt wird. (siehe Seite 11)

8. �Teilnahmebedingungen 
für die ITB Berlin - Experience Adventure & Eco-Expeditions, Halle 4.1
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin

Allgemeine Vorschriften
 1. Anmeldung
 2. Gemeinschaftsaussteller
 3. Vertragsschluss
 4. Standzuteilung
 5. Ausstellungsgüter
 6. Zahlungsbedingungen
 7. Haftung, Versicherung
 8. Rücktritt vom Vertrag
 9. Höhere Gewalt
10. Arbeits- und Ausstellerausweise
11. Bild- und Tonaufnahmen
12. Werbung
13.  Behördliche Genehmigungen,  

gesetzliche Bestimmungen,  
Technische Richtlinien

14. Ordnungsbestimmungen

Standbau
15. Allgemeine Vorschriften, Termine
16. Standgestaltung

Sonstige Dienstleistungen
17. Aussteller-Service-Unterlagen
18. Bewachung, Reinigung
19. Technische Installationen
20. Fotografieren
21. Gastronomische Versorgung
22. Datenschutz

Schlussbestimmungen

1  Anmeldung

1.1  Standanmeldung
Die Anmeldung zu einer Messe oder Ausstel-
lung (Veranstaltung) erfolgt auf dem Vor-
druck „Standanmeldung“. Der Vordruck ist 
sorgsam auszufüllen und rechtsverbindlich 
zu unterzeichnen. Die Anmeldung ist ein 
unwiderrufliches Vertragsangebot an die 
Messe Berlin, an das der Aussteller bis zum 
Beginn der Veranstaltung gebunden ist.

1.2  Vertragsinhalt
Wesentliche Bestandteile des Vertrages sind
a) das Anmeldeformular,

b) die besonderen Teilnahmebedingungen,

c)  die in den Aussteller-Service-Unterlagen 
enthaltenen Regelungen,

d)  die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Im Falle der Nichtübereinstimmung gelten 
die Regelungen in der oben bezeichneten 
Reihenfolge.

1.3   Einbeziehung der Vertrags­
bedingungen

Mit der Unterzeichnung der Standanmel-
dung erkennt der Aussteller die Geschäfts- 
und Teilnahmebedingungen sowie die in 

den Aussteller-Service-Unterlagen enthal-
tenen Regelungen als verbindlich an. Er  
hat dafür einzustehen, dass auch die von 
ihm auf der Veranstaltung beschäftigten 
Personen den gesamten Vertrag erhalten.

2  Gemeinschaftsaussteller
Wollen mehrere Aussteller gemeinsam einen 
Stand mieten, so haben sie in der Anmel-
dung einen von ihnen bevollmächtigten 
Ausstellungsvertreter zu benennen, mit dem 
allein die Messe Berlin verhandelt.
Der Bevollmächtigte haftet für ein Verschul-
den seiner Vollmachtgeber wie für eigenes 
Verschulden. Die beteiligten Aussteller haf-
ten der Messe Berlin als Gesamtschuldner.

3  Vertragsschluss

3.1 Auftragsbestätigung
Über die Annahme des Angebotes entschei-
det die Messe Berlin durch eine schriftliche 
Auftragsbestätigung (Zulassung des Aus-
stellers und der angemeldeten Ausstellungs-
güter).

3.2  Beschränkung der Aussteller und 
Ausstellungsgüter

Die Messe Berlin kann aus sachlich gerecht-
fertigten Gründen, insbesondere wenn der 
zur Verfügung stehende Platz nicht aus-
reicht, einzelne Aussteller von der Teilnah-
me ausschließen sowie die Veranstaltung 
auf bestimmte Ausstellergruppen beschrän-
ken, falls dies für die Erreichung des Veran-
staltungszwecks erforderlich ist. Entspre-
chendes gilt für die Ausstellungsgüter.

3.3 Abweichung von der Anmeldung
Nimmt die Messe Berlin die Anmeldung der 
Ausstellungsfläche oder der Ausstellungsgü-
ter unter Erweiterungen, Einschränkungen 
oder sonstigen Änderungen an, ist sie an das 
abgeänderte Angebot 2 Wochen gebunden.

4  Standzuteilung

4.1 Grundsatz
Die Messe Berlin teilt den Stand unter 
Berücksichtigung des Themas und der Glie-
derung der jeweiligen Veranstaltung sowie 
der zur Verfügung stehenden Räumlich-
keiten zu. Standwünsche werden nach  
Möglichkeit beachtet.

4.2 Änderung angrenzender Stände
Der Aussteller muss in Kauf nehmen, dass 
sich bei Beginn der Veranstaltung die Lage 
der übrigen Stände gegenüber dem Zeit-
punkt der Zulassung verändert hat. Ersatz-
ansprüche sind beiderseits ausgeschlossen.

4.3 Austausch, Überlassung an Dritte
Ein Austausch des zugeteilten Standes mit 
einem anderen Aussteller sowie eine teil-
weise oder vollständige Überlassung des 
Standes an Dritte ist ohne entsprechende 
Vereinbarung mit der Messe Berlin nicht 
gestattet. 

5  Ausstellungsgüter

5.1  Entfernung, Austausch
Es können nur die vereinbarten Ausstel-
lungsgüter ausgestellt werden; sie dürfen 
nur nach Vereinbarung mit der Messe Berlin 
von ihrem Platz entfernt werden. Ein Aus-
tausch kann nur nach schriftlicher Vereinba-
rung mit der Messe Berlin eine Stun de vor 
Beginn und eine Stunde nach Schluss der 
täglichen Öffnungszeiten erfolgen.

5.2 Ausschluss
Die Messe Berlin kann verlangen, dass Aus-
stellungsgüter entfernt werden, die in dem 
Standmietenvertrag nicht enthalten waren 
oder sich als belästigend oder gefährlich 
erweisen oder mit dem Veranstaltungsziel 
nicht vereinbar sind. Wird dem Verlangen 
nicht entsprochen, so entfernt die Messe 
Berlin die Ausstellungsgüter mit gericht-
licher Hilfe auf Kosten des Ausstellers.

5.3  Direktverkauf
Der Direktverkauf ist nicht gestattet, sofern 
er nicht ausdrücklich zugelassen wird. Letz-
terenfalls sind die Ausstellungsgüter mit 
deutlich lesbaren Preisschildern zu versehen. 
Der Aussteller hat insbesondere die gewer-
be- und gesundheitspolizeilichen Geneh-
migungen zu beschaffen und einzuhalten.  
Einzelheiten enthalten die Aussteller-Ser-
vice-Unterlagen.

5.4  Gewerblicher Rechtsschutz
Urheberrechte und sonstige gewerbliche 
Schutzrechte an den Ausstellungsgütern hat 
der Aussteller sicherzustellen. Ein sechsmo-
natiger Schutz für Muster (Gebrauchs- und 
Geschmacksmuster) und Warenzeichen von 
Beginn einer Ausstellung an tritt nur ein, 
wenn der Bundesminister für Justiz für eine 
bestimmte Ausstellung eine entsprechende 
Bekanntmachung im Bundesgesetzblatt ver-
öffentlicht hat.

6  Zahlungsbedingungen

6.1  Fälligkeit
Die Standmiete laut Auftragsbestätigung ist 
bis zu den in den besonderen Teilnahmebe-
dingungen angegebenen Termi nen unter 
Angabe der Kunden- und Rechnungsnum-
mer auf eines der auf der Rechnung ange-
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9. �Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Messen und Ausstellungen der Messe Berlin
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gebenen Konten der Messe Berlin zu zahlen. 
Die Beträge werden mit der Rechnungsstel-
lung fällig. Die Schluss rech nung erfolgt nach 
Ablauf der Veranstaltung.

6.2  Abtretung, Aufrechnung
Die Abtretung von Forderungen gegen 
die Messe Berlin ist ausgeschlossen. Die 
Aufrechnung von Forderungen ist nur mit 
unstreitigen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenforderungen zulässig.

6.3  Beanstandungen
Beanstandungen der Rechnungen können 
nur berücksichtigt werden, wenn sie inner-
halb von 14 Tagen nach Rechnungserteilung 
schriftlich gegenüber der Messe Berlin 
er folgen.

6.4  Vermieterpfandrecht
Zur Sicherung ihrer Forderungen behält sich 
die Messe Berlin vor, das Vermieterpfand-
recht auszuüben und das Pfandgut nach 
schriftlicher Ankündigung freihändig zu ver-
kaufen. Für Schäden an dem Pfandgut haf-
tet die Messe Berlin nur im Falle von Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit.

7 Haftung, Versicherung

7.1 Die Messe Berlin haftet in voller Höhe 
für Schäden, die durch vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten der Messe Ber-
lin, ihrer gesetzlichen Vertreter oder leiten-
den Angestellten verursacht wurden.

7.2 Die Messe Berlin haftet dem Grunde 
nach für Schäden, die einfache Erfüllungsge-
hilfen grob fahrlässig herbeigeführt haben. 
Die Haftung ist der Höhe nach auf solche 
Schäden begrenzt, mit deren Entstehung bei 
Verträgen der vorliegenden Art typischer-
weise gerechnet werden muss.  

7.3 Die Messe Berlin haftet dem Grunde 
nach bei jeder Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Wesentlich sind solche 
Vertragspflichten, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von beson-
derer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). 
Bei Verletzung von Kardinalpflichten ist – 
so weit nicht ein Fall von Ziffer 7.1 vorliegt 
– die Haftung der Höhe nach auf solche 
Schäden begrenzt, mit deren Entstehung bei 
Verträgen der vorliegenden Art typischer-
weise gerechnet werden muss. 

7.4 Die Haftungsbeschränkungen nach 
Abs. 1 bis 3 gelten nicht bei einer Haftung 
für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, 
einer Haftung nach dem Produkthaftungs-
gesetz sowie einer Haftung bei Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

7.5 Die verschuldensunabhängige Haf-
tung der Messe Berlin für anfängliche 
Mängel der Mietsache (Garantiehaftung) ist 
ausgeschlossen.

7.6 Der Aussteller haftet nach den gesetz-
lichen Bestimmungen. Der Abschluss einer 
Ausstellerversicherung wird empfohlen. 
 Einzelheiten enthalten die Aussteller-Service-
Unterlagen. 

8  Absage, Nichtteilnahme des  
 Ausstellers, Rücktritt der 
 Messe Berlin 

8.1   Absage, Nichtteilnahme des Aus­
stellers

Die Standmiete ist auch dann in voller Höhe 
zu bezahlen, wenn der Aussteller seine Teil-
nahme absagt oder ohne eine solche Absa-
ge an der Veranstaltung nicht teilnimmt. 
Sagt der Aussteller seine Teilnahme ab und 
gelingt eine anderweitige Vermietung des 
Standes, behält die Messe Berlin gegen den 
Erstmieter einen Anspruch auf Kostenbetei-
ligung in Höhe von 25% der in Rechnung 
gestellten Standmiete. Die volle Standmiete 
ist dann zu entrichten, wenn die Messe  
Berlin die vereinbarte Standfläche weiter -
vermietet, die Gesamtvermietfläche sich 
jedoch durch die Absage/Nichtteilnahme 
 vermindert.
Dem Aussteller bleibt der Nachweis vorbe-
halten, dass der Messe Ber lin diese Kosten 
nicht oder nicht in dieser Höhe entstanden 
sind. Die Geltendmachung weitergehender 
Ansprüche bleibt vorbehalten.

8.2  Rücktritt der Messe Berlin
Die Messe Berlin ist zum Rücktritt berech-
tigt, wenn
a)  die vollständige Mietzahlung nicht bis 

spätestens zu dem in der Rechnung fest-
gelegten Zeitpunkt eingegangen ist und 
der Aussteller auch nicht nach Ablauf 
einer ihm gesetzten Nachfrist zahlt;

b)  der Stand nicht rechtzeitig, d.h. bis 
spätes tens 24 Stunden vor der offiziellen 
Eröffnung erkennbar belegt ist;

c)  der Aussteller gegen das Hausrecht 
verstößt und sein Verhalten auch nach 
Ab mahnung nicht einstellt;

d)  die Voraussetzungen für die Erteilung 
der Zulassung in der Person des angemel-
deten Ausstellers nicht mehr vorliegen 
oder der Messe Berlin nachträglich Grün-
de bekannt werden, deren rechtzeitige 
Kenntnis eine Nichtzulassung gerechtfer-
tigt hätte. Dies gilt insbesondere für den 
Fall der Eröffnung eines Konkurs- oder 

Vergleichsverfahrens sowie den Eintritt 
der Zahlungsunfähigkeit des Ausstellers. 
Der Aussteller hat die Messe Berlin über 
den Eintritt dieser Ereignisse unverzüglich 
zu unterrichten.

Die Messe Berlin kann in den oben genann-
ten Fällen Ersatzansprüche geltend machen. 
Ziffer 8.1 findet entsprechende Anwendung.

9  Höhere Gewalt

9.1 Ausfall der Veranstaltung
Kann die Messe Berlin aufgrund eines 
Um standes, den weder sie noch der Ausstel-
ler zu vertreten hat, die Veranstaltung nicht 
abhalten, so entfällt der Anspruch auf die 
Standmiete. Die Messe Berlin kann jedoch 
dem Aussteller bei ihr in Auftrag gege-
bene Arbeiten in Höhe der entstandenen 
Kosten in Rechnung stellen, wenn nicht der 
Aussteller nachweist, dass das Ergebnis der 
Arbeiten für ihn nicht von Interesse ist.

9.2  Nachholen der Veranstaltung
Sollte die Messe Berlin in der Lage sein, die 
Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt 
durchzuführen, so hat sie die Aussteller  
hiervon unverzüglich zu unterrichten. Die 
Aussteller sind berechtigt, innerhalb einer 
Woche nach Zugang dieser Mitteilung ihre 
Teilnahme zu dem veränderten Zeitpunkt 
abzusagen. In diesem Falle entfällt der 
An spruch auf die Standmiete.

9.3  Begonnene Veranstaltung
Muss die Messe Berlin aufgrund des Eintritts 
höherer Gewalt eine begonnene Veranstal-
tung verkürzen oder absagen, so hat der 
Aus steller keinen Anspruch auf Rückzahlung 
oder Erlass der Standmiete.

10  Arbeits- und Ausstellerausweise

10.1  Arbeitsausweise
Der Aussteller erhält unentgeltlich für sich 
und die während des Auf- und Abbaus ein-
gesetzten Hilfskräfte Arbeitsausweise. Diese 
gelten nur während der Auf- und Abbauzeit 
und berechtigen nicht zum Betreten des 
Ausstellungsgeländes während der Veran-
staltung.

10.2  Ausstellerausweise
Für die Dauer der Ausstellung oder Messe 
erhalten die Aussteller für sich und die 
von ihnen beschäftigten Personen eine 
begrenzte Anzahl von Ausstellerausweisen, 
die zum freien Eintritt berechtigen. Näheres 
regeln die Teilnahmebedingungen.
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10.3  Gemeinsame Vorschriften
Die Ausweise sind auf den Namen ausge-
stellt oder vom Inhaber vollständig und 
richtig auszufüllen und sodann eigenhändig 
zu unterschreiben. Sie sind nicht übertrag-
bar und nur gültig in Verbindung mit einem 
amtlichen Ausweis. Bei Missbrauch wird der 
Ausweis ersatzlos eingezogen. Für den Fall 
einer Gemeinschaftsausstellung erhält nur 
der bevollmächtigte Aussteller die erforder-
lichen Ausweise. Zusätzlich benötigte Aus-
weise sind gegen Berechnung erhältlich.

11  Bild- und Tonaufnahmen
Die Messe Berlin ist berechtigt, Fotografien, 
Zeichnungen sowie Film- und Videoaufnah-
men vom Ausstellungsgeschehen, von den 
Ausstellungsbauten und -ständen sowie 
den Ausstellungsobjekten anfertigen zu 
lassen und für Werbung oder Presseveröf-
fentlichungen zu verwenden, ohne dass 
der Aussteller aus irgendwelchen Gründen 
Einwendungen dagegen erheben kann. Dies 
gilt auch für Aufnahmen, die Presse oder 
Fern sehen mit Zustimmung der Messe Berlin 
anfertigen.

12  Werbung

12.1  Umfang
Werbung aller Art ist nur innerhalb des vom 
Aussteller gemieteten Standes für die eige-
ne Firma des Ausstellers und nur für die von 
ihr hergestellten oder vertriebenen Ausstel-
lungsgüter erlaubt.

12.2  Genehmigungserfordernis
Lautsprecherwerbung, Diapositiv- oder 
Filmvorführungen sowie Showeinlagen 
bedürfen der schriftlichen Vereinbarung 
mit der Messe Berlin. Das Gleiche gilt für 
die Verwendung anderer Geräte und Ein-
richtungen, durch die auf optische und 
akustische Weise eine gesteigerte Werbewir-
kung erzielt werden soll. Politische Werbung 
ist grundsätzlich unzulässig.

13   Behördliche Genehmigungen, 
gesetz liche Bestimmungen,  
Technische Richtlinien

Behördliche Genehmigungen hat grund-
sätzlich der Aussteller einzuholen. Er ist 
dafür verantwortlich, dass die GEMA-Bestim-
mungen sowie die gewerberechtlichen, 
polizeirechtlichen, gesundheitsrechtlichen 
und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen 
eingehalten werden, insbesondere auch 
das „Gesetz über technische Arbeits mittel“ 
(Ge rätesicherheitsgesetz). Er hat ferner die 
„Technischen Richtlinien“ der Aussteller-Ser-
vice-Unterlagen zu beachten, die insbeson-

dere Vorschriften über den Standbau und 
die Standgestaltung sowie umfangreiche 
Sicherheitsvorschriften enthalten.

14  Ordnungsbestimmungen

14.1  Hausrecht
Der Aussteller unterliegt während der Ver-
anstaltung auf dem gesamten Gelände dem 
Hausrecht der Messe Berlin. Den Anord-
nungen der bei ihr Beschäftigten, die sich 
durch einen Dienstausweis legitimieren, ist 
Folge zu leisten.

14.2  Parkplätze
Parkplatzwünsche der Aussteller auf dem 
Ausstellungsgelände werden nach Möglich-
keit berücksichtigt. Ein Anspruch auf einen 
Parkplatz besteht nicht.

14.3  Zufahrt zum Ausstellungsgelände
Während der Veranstaltung haben Fahr-
zeuge, die nicht über eine Genehmigung 
ver fügen, keine Einfahrtsberechtigung in 
das Innengelände. Die Anlieferung von 
Waren und Ähnliches ist in den Teilnahme-
bedingungen geregelt.
 
14.4  Verlassen des Geländes
Innerhalb einer Stunde nach Ablauf der 
täglichen Öffnungszeit für Besucher haben 
Aussteller und Begleitpersonal die Hallen zu 
verlassen und das Gelände von Fahrzeugen 
zu räumen. Wollen Personen die Ausstellung 
mit Paketen verlassen, ist die Berechtigung 
hierfür bei der Ausgangskontrolle nachzu-
weisen.

14.5  Sonstiges
Tiere dürfen grundsätzlich nicht auf das Aus-
stellungsgelände mitgebracht werden. Was-
ser, das zur Behandlung von Lebensmitteln 
und zur Reinigung von Bedarfsgegenstän-
den, die mit Lebensmitteln in unmittelbare 
Berührung kommen, benötigt wird, darf nur 
hygienischen Wasserzapfstellen entnommen 
werden. Die Entnahme dieses Wassers aus 
Toilettenräumen ist verboten.

14.6  Umweltschutz
Der Aussteller ist verpflichtet, sich umwelt-
gerecht zu verhalten. Er hat hierbei auch  
die den Aussteller-Service-Unterlagen beige-
fügten Umweltrichtlinien der Messe Berlin 
zu beachten.

15   Allgemeine Vorschriften, Termine

15.1 Termine
Die Auf- und Abbauzeiten werden durch  
die besonderen Teilnahmebedingungen 
festgelegt.

15.2  Aufbau, Ausstellerservice
Für die Planung, den Aufbau und die Ausge- 
staltung von System- sowie Individualständen 
enthalten die Aussteller-Service-Unterlagen 
das Dienstleistungsangebot der MB Capital 
Services GmbH.

15.3  Abbau
a)  Räumungsschein 

Nach Schluss der Ausstellung oder Messe 
ist das Vorweisen eines Räumungsscheines 
Voraussetzung für den Abtransport von 
Ausstellungsgut. Er wird nur erteilt und 
dem Standinhaber zugestellt, wenn die 
Standmietenrechnung voll beglichen ist.

b)  Abbauzeit 
Die Stände dürfen erst nach Schluss der 
Veranstaltung geräumt werden. Die 
Dau er der Abbauzeit (Abbauende) ist 
unbedingt einzuhalten. Nach Ablauf der 
Ab bauzeit ist die Messe Berlin berechtigt, 
den Abbau sowie den Abtransport und 
die Einlagerung von Ausstellungsgütern 
auf Kosten des Ausstellers vorzunehmen 
oder vornehmen zu lassen.  
Eine Haftung für Verluste oder Beschädi-
gungen des Aus stellungsgutes wird von 
der Messe Berlin nur im Falle von Vorsatz 
und gro ber Fahrlässigkeit übernommen. 
Für die entstandenen Kosten steht ihr ein 
Pfandrecht zu (Ziffer 6.4).

16  Standgestaltung

16.1  Genehmigungsvermerk
Ausgehend davon, dass die Technischen 
Richtlinien bei der Gestaltung und Ausfüh-
rung des Standes eingehalten werden, ist 
es bei ebenerdigen, eingeschossigen Stand-
bauten ohne Überdachung in den Messe-
hallen nicht erforderlich, Zeichnun  gen zur 
Genehmigung einzureichen. Alle anderen 
Standbauten, mobile Stände, Sonderbauten 
und Konstruktionen sind genehmigungs-
pflichtig. Aufbaupläne (Grundriss und An- 
sicht) sind in doppelter Ausführung bei der 
Messe Berlin zur Genehmigung einzureichen. 
Einzelheiten enthalten die Aussteller-Ser-
vice-Unterlagen.

16.2  Erscheinungsbild
Der Ausstellungsstand muss dem Gesamt-
plan der Ausstellung angepasst sein. Die 
Messe Berlin behält sich vor, den Aufbau 
unpassend oder unzureichend ausgestal-
teter Stände zu untersagen.

16.3   Ausstattung während der 
Öffnungszeiten

Der Stand muss während der gesamten 
Dauer der Messe oder Ausstellung zu den 
festgesetzten Öffnungszeiten ordnungs-
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gemäß ausgestattet und mit fachkundigem 
Personal besetzt sein.

16.4  Vertragsstrafe
Verstößt der Aussteller schuldhaft gegen die 
oben genannten Vorschriften (Ziffer 16.2,3), 
kann die Messe Berlin nach erfolgloser  
Abmahnung eine Vertragsstrafe in Höhe 
von 500,00 Euro je Tag geltend machen.

17  Aussteller-Service-Unterlagen
Die Aussteller-Service-Unterlagen, die über 
alles Wissenswerte hinsichtlich Technischer 
Richtlinien, des technischen Ausstattungsstan-
dards, Installationen, Standbau, -gestaltung 
und -ausstattung sowie weitere Messe-
dienste der MB Capital Services GmbH, 
Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit, Katalog, 
Zimmerbestellungen und sonstiger Dienstlei-
stungen informieren und die erforderlichen 
Formulare enthalten, werden allen Ausstel-
lern zur Verfügung gestellt.

18  Allgemeine Aufsicht, Reinigung
a)  Die Bewachung der Hallen erfolgt durch 

die Messe Berlin. Für Schäden haftet sie 
nur im Falle grober Fahrlässigkeit. 
Für die Bewachung des Messestandes hat 
der Aussteller zu sorgen. Es wird emp-
fohlen, Schäden durch einen geeigneten 
Versicherungsschutz abzuwenden. Zur 
Nachtzeit sind wertvolle, leicht zu entfer-
nende Gegenstände unter Verschluss zu 
halten. Privatwächter zur Bewachung der 
Stände dürfen nur nach schriftlicher Ver-
einbarung mit der Messe Berlin eingesetzt 
werden.

b)  Die Messe Berlin sorgt für die allgemeine 
Reinigung des Geländes und der Hallen-
gänge. Die Reinigung des Standes obliegt 
dem Aussteller. Sie muss täglich vor Eröff-
nung der Veranstaltung beendet sein.

c)  Sofern kein ausstellereigenes Personal 
eingesetzt wird, ist die jeweilige Vertrags-
firma der Messe Berlin mit der Standreini-
gung und Bewachung zu beauftragen.

d)  Der Aussteller bzw. der von ihm beauf-
trag te Standbauer ist für die Entsorgung 
der von ihm verursachten Abfälle zustän-
dig. Er hat die Regelungen der in den 
Aussteller-Service-Unterlagen enthal-
tenen Um welt richtlinien zu beachten. 

19  Technische Installationen
Die Versorgung mit Strom, Wasser, Gas und 
Telefon sowie sonstigen Dienstleistungen in 
den Hallen erfolgt durch die von der Messe 
Berlin zugelassenen Firmen. Näheres regeln 
die besonderen Teilnahmebedingungen.

20  Fotografieren
Mit der Anfertigung von Fotos, Film- oder 
Videoaufnahmen im Auftrag der Aussteller 
sollten während der täglichen Öffnungs-
zeiten nur von der Messe Berlin zugelassene 
und mit einem entsprechenden Ausweis ver-
sehene Fotografen oder Film- und Videopro-
duktionsgesellschaften beauftragt werden. 
Vor Beginn und nach Schluss der täglichen 
Öffnungszeiten dürfen nur diese beauftragt 
werden.
Andere Fotografen oder Produktionsgesell-
schaften haben keinen Zugang zum Messe-
gelände. Auskünfte erteilt die MB Capital 
Services GmbH.

21  Gastronomische Versorgung
Die gastronomische Versorgung hat  
grund sätzlich durch die Capital Catering 
GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin,  
Tel. 030 / 3038-3914, zu erfolgen.

22 Datenschutz
Wir erheben, nutzen und verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten für die Begrün-
dung, Durchführung und Abwicklung Ihres 
Vertragsverhältnisses mit der Messe Berlin 
GmbH und zu Zwecken der Marktforschung. 
Um unsere vertraglichen Verpflichtungen 
erfüllen zu können, leiten wir Ihre Daten 
teilweise an Tochterunternehmen der Messe 
Berlin und Partnerunternehmen weiter, die 
die personenbezogenen Daten in unserem 
Auftrag verarbeiten. 

Sofern Sie uns Ihr Einverständnis erteilt 
haben, geben wir Ihre Daten an unsere 
Konzernunternehmen und offiziellen Part-
nerunternehmen auch zu dem Zweck weiter, 
dass diese Ihnen eigene Zusatzleistungen 
oder ähnliche Leistungen anbieten können, 
sowie an die offiziellen Auslandsvertre-
tungen und Partnerunternehmen der Messe 
Berlin GmbH im Ausland.

Ihre Daten werden im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und ausschließlich zu 
den definierten Zwecken genutzt. 

Uns erteilte Einwilligungserklärungen kön-
nen Sie jederzeit gegenüber der Messe Ber-
lin GmbH widerrufen.

23  Schlussbestimmungen

23.1  Schriftform
Abweichungen vom Inhalt dieses Vertrages 
(ZIffer 1.2) sowie Nebenabmachungen sind 
nur dann rechtsverbindlich, wenn sie von 
der Messe Berlin schriftlich bestätigt 
wurden.

23.2  Deutsches Recht
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten aus 
diesem Vertragsverhältnis und aus Anlass 
dieses Vertrages unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

23.3  Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort ist Berlin-Charlottenburg. Ist 
der Beklagte Kaufmann oder eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder hat der 
Beklagte keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland, ist Gerichtsstand nach Wahl des 
Klägers Berlin-Charlottenburg oder der all-
gemeine Gerichtsstand des Beklagten.

23.4  Verjährung
Ansprüche des Ausstellers gegen die Messe 
Berlin verjähren in 6 Monaten, soweit nicht 
zwingende gesetzliche Vorschriften dem 
entgegenstehen.

23.5  Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser all-
gemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen 
Regelungen dadurch nicht berührt. Die 
unwirksame Be stimmung ist so abzuändern, 
dass der be absichtigte Zweck erreicht wird.
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10. �Auslandvertretungen der Messe Berlin

Auslandsvertretungen und Auskunftsstellen der Messe Berlin · Representations and Information offices of Messe Berlin Abroad
Representaciones en el extranjero y oficinas de información de Messe Berlin

Land / Country Stadt / City Auslandsvertretung / Representation Abroad Telefon / Telephone Email
AFRIKA / AFRICA
ÄGYPTEN / EGYPT Cairo German-Arab Chamber of Commerce T: +20.2 3333 8457 fairs@ahk-mena.com
ALGERIEN / ALGERIA Algier Deutsch-Algerische Industrie- und Handelskammer T: +213.21 92 1844 messe@ahk-algerie.dz
MAROKKO / MOROCCO Casablanca Chambre Allemande de Commerce et d’Industrie au Maroc T: +212.22 42 9420 monika.riviere@dihkcasa.org
SÜDLICHES UND WESTLICHES AFRIKA / 
SOUTHERN AND WESTERN AFRICA 
(Äthiopien, Angola, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Gabun, 
Gambia, Ghana, Guinea, Kamerun, Kenia, 
Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, 
Mali, Mauritius, Mosambik, Namibia, 
Nigeria, Sambia, Senegal, Seychellen, 
Simbabwe, Somalia, Südafrika, Swasiland, 
Tansania, Togo, Uganda)

Bad Camberg 
 
 
Buccleuch / Sandton-Südafrika 
 
Harare - Zimbabwe 

Fairpros International Trade Fair Marketing 
 
 
Fairpros International Trade Fair Marketing 
 
 
Fairpros International Trade Fair Marketing c/o CZI

T: +49.64 34 3388 
 
 
T: +27.11 656 0839 
 
 
T: +263.4 25149096

info@fairpros.com 
 
 
berlinmesse@telkomsa.net 
 
 

TUNESIEN / TUNISIA Chambre Tuniso-Allemande de l‘Industrie et du Commerce T: +216.71 965 280 n.boussiga@ahktunis.org

AMERIKA / AMERICA
ARGENTINIEN / ARGENTINA 
PARAGUAY / URUGUAY

Buenos Aires Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana T: +54.11 5219 4000 eenrietti@cadicaa.com.ar

BOLIVIEN / BOLIVIA La Paz Cámara de Comercio é Industria Boliviano-Alemana T: +591.2 279 5151 richter@ahkbol.com
BRASILIEN / BRASILIA São Paulo Cámara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (São 

Paulo)
T: +55.11 5187 5211 feiras@ahkbrasil.com

CHILE Santiago de Chile Cámara Chileno-Alemana de Comercio é Industria T: +56.2 203 5320 awandelt@camchal.com
COSTA RICA San José Cámara de Comercio e Industria Costarricense-Alemana T: +506.2 290 7621 info@cacoral.com
ECUADOR Quito Cámara de Industrias y Comercio Ecuatoriano-Alemana T: +593.2 333 1637 ferias@ahkecuador.org.ec
EL SALVADOR San Salvador Cámara Alemana-Salvadorena de Comercio e Industria T: +503.2243 2428; 

T: +503.2243 2451
info@deinternational.com.sv

GUATEMALA Guatemala Cuidad, C.A. Deutsch-Guatemaltekische  Industrie- und Handelskammer T: +502.2333 6036 - 8 gerencia@deinternational.com.gt
HONDURAS Tegucigalpa Cámara de Comercio e Industria Hondureno-Alemana T: +504.2238 5363 info@deinternational.com.hn
KARIBIK / CARIBBEAN 
(Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, 
Bahamas, Barbados, Bermudas, Bonaire, 
Cayman Islands, Curacao, Dominica, 
Dominikanische Republik, Grenada, 
Guadeloupe, Haiti, Jamaica, Martinique, 
Monserrat, Puerto Rico, St. Kitts & Nevis, 
St. Crois, St. John & St. Thomas, St. Lucia, 
St. Maarten, St. Vincent & The Grenadines, 
Tortola & Virgin Gorda, Trinidad & Tobago, 
Turks & Caicos)

Santo Domingo Thomas International Representaciones y Mercadeo S.A. T. +1.809 472 08 15 thomasrep_messeberlin@yahoo.com

KOLUMBIEN / COLUMBIA Bogotá Cámara de Industria y Comercio Colombo-Alemana T: +57.1 6513777 ferias@Deinternational.com.co
MEXIKO / MÉXICO México, D.F. Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer 

CAMEXA
T: +52.55 1500 5900 gabriela.gonzalez@deinternational.com.mx

NICARAGUA Managua Cámara de Industria y Comercio Nicaraguense-Alemana T: +505.222 7075 cicna@munditel.com.ni
PANAMÁ Panamá Cámara de Comercio e Industria Panamena-Alemana T: +507.269 9358 ihkpanam@cableonda.net
PERU Lima (San Isidro) Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana T: +51.1 441 8616 ferias@camara-alemana.org.pe
VENEZUELA Caracas Helga Strauch T: +58.212 241 45 46 helga_strauch@hotmail.com
ZENTRALAMERIKA / CENTRAL AMERICA 
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panama)

Guatemala Cuidad, C.A. Cámara de Comercio e Industria Alemana-Regional para 
Centroamerica/Caribe

T: +502.2367 5552; 
T: +502.2385 0043

ahkregion@ahkzakk.com

U.S.A.  
KANADA / CANADA

Fredericksburg Messe Berlin North America T: +1.540 372 3777 berlin@exhibitpro.com

ASIEN / ASIA
CHINA Guangzhou German Industry and Commerce South China Representa-

tive Office
T: +86.20 8755 2353 info@hongkong.ahk.de

CHINA / HONGKONG  
CHINA / HONG KONG SAR 
MACAU

Queensway German Industry and Commerce Hong Kong, South China, 
Vietnam

T: +852.2526 5481 info@hongkong.ahk.de

INDIEN / INDIA Mumbai The Indo-German Chamber of Commerce T: +91.22 66652121 berlinfairs@indo-german.com 
INDONESIEN / INDONESIA Jakarta Prakasita Eka Globalindo CV T: +62.21 3232 2745 prego.online@gmail.com
IRAN Teheran Offizielle Deutsch-Iranische Industrie- und Handelskammer T: +98.21 8133 1000 n_penkar@dihk.co.ir
ISRAEL 
PALÄSTINENSISCHE GEBIETE / PALESTIN-
IAN TERRITORIES

Givat Ada Talbar Media T: +972.77 562 1900 talbar@talbar.co.il

JAPAN Tokyo German Chamber of Commerce and Industry in Japan T: +81.3 5276 9811 ykubota@dihkj.or.jp
JORDANIEN / JORDAN 
BAHRAIN / JEMEN / YEMEN 
KATAR / QATAR / KUWAIT 
LIBANON / LEBANON / OMAN 
SAUDI-ARABIEN / SAUDI ARABIA 
SYRIEN / SYRIA 
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE / 
UNITED ARAB EMIRATES

Amman M. Tillawi Sons Co. T: +962.6 465 43012 mtillawi@nol.com.jo

KOREA Seoul Korean-German Chamber of Commerce and Industry T: +82.2 3780 4600 jekang@kgcci.com
MALAYSIA Kuala Lumpur Malaysian-German Chamber of Commerce and Industry 

MGCC
T: +60.3 9235 1800 sherena.wong@malaysia.ahk.de

PAKISTAN 
(Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, 
Brunei, Kambodscha, Malediven, Nepal, 
Sri Lanka)

Karachi Nasa International T: +92.21 3430 3101 shiraz@nasaintl.com

PHILIPPINEN / PHILIPPINES Makati City, Metro Manila European Chamber of Commerce of the Philippines - ECCP T: +63.2 759 6680 bert@eccp.com
SINGAPUR / SINGAPORE Singapore Singaporean-German Chamber  of Industry and Commerce 

(SGC)
T: +65.6562 8500 sofhian.suratman@sgc.org.sg

TAIWAN Taipei DE International Taiwan Ltd. T: +886.2 8758 5800 messe@dwb-taipei.org.tw
THAILAND Bangkok German-Thai Chamber of Commerce T: +66.2 670 0600 berlin@gtcc.org
VIETNAM Hanoi German Industry and Commerce Vietnam T: +84.4 3825 1420 trang.daothu@vietnam.ahk.de
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Land / Country Stadt / City Auslandsvertretung / Representation Abroad Telefon / Telephone Email
EUROPA / EUROPE
BELGIEN / BELGIUM 
LUXEMBURG / LUXEMBOURG

Bruxelles - Brussel Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise-Allemande T: +32.2 203 5040 ernst@debelux.org

BULGARIEN / BULGARIA Sofia VIA-Bulgaria GmbH T: +359.9 944 9196 petmar@mail.techno-link.com
DÄNEMARK / DENMARK Holstebro Strauss & Partnere T: +45.70 20 2181 mail@strausspartner.com
ESTLAND / ESTONIA Tallinn Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, 

Litauen
T: +372.6 276 940 berlin.ee@ahk-balt.org

FINNLAND / FINLAND Helsinki Deutsch-Finnische Handelskammer T: +358.9 612 2120 berlin@dfhk.fi
FRANKREICH / FRANCE Maisons-Laffitte Promo Intex T: +33.1 3962 1193 p.canovamenke@promo-intex.com
GRIECHENLAND / GREECE Athen Deutsch-Griechische Industrie- und Handelskammer T: +30.2 106 4190 00 berlinmesse@mail.ahk-germany.de
GROßBRITANNIEN / GREAT BRITAIN 
IRLAND / IRELAND

London Overseas Trade Show  Agencies Ltd. T: +44.20 7886 3000 otsa@otsa.net

ITALIEN / ITALY / SAN MARINO 
VATIKANSTADT / VATKIAN CITY

Milano Promoevents SRL T: +39.02 3340 2131 messeberlin@promoevents.it

KROATIEN / CROATIA 
BOSNIEN UND HERZEGOWINA

Zagreb Deutsch-Kroatische Industrie- und Handelskammer T: +385.1 6311 600 melanie.snelec@ahk.hr

LETTLAND / LATVIA Riga Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, 
Litauen

T: +371.6 732 0718 berlin.lv@ahk-balt.org

MALTA 
LIBYEN / LIBYA

Marsa MBL Mifsud Brothers Ltd. T: +356.2123 2157 ivan@mbl.com.mt

NIEDERLANDE / NETHERLANDS Den Haag Nederlands-Duitse Handelskamer T: +31.70 3114 100 t.keni@dnhk.org
NORWEGEN / NORWAY 
ISLAND / ICELAND

Oslo Deutsch-Norwegische Handelskammer T: +47.22 128 210 engelmann@handelskammer.no

ÖSTERREICH / AUSTRIA Wien Deutsche Handelskammer in Österreich T: +43.1 545 1417 messe-berlin@dhk.at
POLEN / POLAND 
LITAUEN / LITHUANIA

Berlin EBMarketing T: +49.30 659 6868 eb@ebmarketing.de

PORTUGAL Porto Cámara de Comércio e Indústria Luso-Alemâ Delegacao 
Porto

T: +351.226 061 566 sonia-santos@ccila-portugal.com

RUMÄNIEN / ROMANIA Bukarest Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer T: +40.21 207 9164 constantin.luminita@ahkrumaenien.ro
RUSSLAND (GUS) / RUSSIA (CIA) 
(Armenien, Aserbaidschan, Georgien, 
Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Tadschiki-
stan, Turkmenistan, Usbekistan)

Moscow APG Alpha Promotion Group T: +7.495 785 3643 info@messe-berlin.ru

SCHWEDEN / SWEDEN Stockholm Deutsch-Schwedische Handelskammer T: +46.8 6651820, -21, -22 messe@handelskammer.se
SCHWEIZ / SWITZERLAND 
LIECHTENSTEIN

Lörrach FairTeam Schmieding & Co. T: +41.61 281 9195 h.schmieding@fairteam.ch

SLOWAKISCHE REPUBLIK /  
SLOWAK REPUBLIC

Bratislava Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer T: +421.2 2065 5537 messe.berlin@dsihk.sk

SLOWENIEN / SLOVENIA 
ALBANIEN / ALBANIA 
KOSOVO / MAZEDONIEN / MACEDONIA 
MONTENEGRO/ SERBIEN / SERBIA

Ljubliana Sejemski Nastopi Miha Cebulj S.P. T: +386.1 252 8874 miha.cebulj@messe-berlin.si

SPANIEN / SPAIN 
ANDORRA / GIBRALTAR

Madrid Brifer Services, S.L. Representante Oficial de Messe Berlin T: +34.917 672 767 bseligmann@brifer.es

TSCHECHISCHE REPUBLIK /  
CZECH REPUBLIC

Prag Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer T: +420.221 490 310 messe1@dtihk.cz

TÜRKEI / TURKEY Ankara FORUM Fairs & Promotions Co. Inc. T: +90.312 446 0822 atalay@forumfuar.com
UKRAINE Kiev New Standard T: +380.44 206 2222 muller@nst.com.ua
UNGARN / HUNGARY Budapest Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer T: +36.1 345 7637 nemethy@ahkungarn.hu
WEIßRUSSLAND / BELARUS Minsk Repräsentanz der Deutschen Wirtschaft in der Republik 

Belarus
T: +375.17 270 3893 
T: +375.17 272 2097

ahkminsk@mail.belpak.by

OZEANIEN / OCEANIA
AUSTRALIEN / AUSTRALIA Gosford Barth Trade Consulting Australia Pty. Ltd. T: +61.2 4324 0022 r.barth@german-trade.com.au
NEUSEELAND / NEW ZEALAND Auckland New Zealand-German Business Association Inc. T: +64.9 304 0120 msurges@germantrade.co.nz

Messe Berlin GmbH · Messedamm 22 · D-14055 Berlin · Tel.: +49 (0)30 3038-0 · Fax: +49 (0)30 3038-2325 
Email: central@messe-berlin.de · Internet: www.messe-berlin.com




